
 
Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Ar-

beit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine 

aufsichtliche Weisung über ein Betretungsverbot in sämtlichen Kindertageseinrichtungen 

(i.S.v. § 33 Nr. 1 und 2 IfSG) erlassen. Es hat ferner mit gleichem Datum eine aufsichtliche 

Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 

IfSG) im Land Nordrhein-Westfalen erlassen. Diese Weisung ist nicht aufgehoben und 

dauert an. 

 

Daher soll auf die Erhebung der entsprechenden Elternbeiträge von allen Beitragspflich-

tigen für den Monat Mai 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, die ihre 

Kinder in einer Notgruppe betreuen lassen.  

 

Die entsprechende Elternbeitragssatzung der Hansestadt Wipperfürth eröffnet keine 

Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsverbotes die Elternbeiträge zu erlassen. Ein voll-

ständiger oder teilweiser Erlass des Beitrages auf Antrag gemäß § 90 Absatz 3 und 4 SGB 

VIII i.V.m. §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 SGB XII setzt eine fehlende wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit des Antragstellers voraus.  

 

Somit sind bis dato keine gesetzlichen Regelungen vorhanden, die den Erlass eines Mo-

natsbeitrags voraussetzungslos erlauben.  

 

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes weiterhin kurzfristig ein positi-

ves Signal und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die be-

troffenen Eltern zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist 

durch eine Dringlichkeitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der El-

ternbeitragspflicht für den Monat Mai 2020 zu schaffen.  

 

Die Hansestadt Wipperfürth verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch 

später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den Mai 2020.  

 

 

 


